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Subsidiäre Strafbarkeit des Unternehmens
(Art. 102 Abs. 1 StGB)
 In Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des 

Unternehmenszweckes

 Begehung eines Verbrechen oder Vergehen 

 Wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens

 Die keiner natürlichen Person zugeordnet werden kann

 Zurechnung der Straftat zum Unternehmen

 Busse bis max. 5 Millionen Franken

 Gewinneinziehung  («Verbrechen soll sich nicht lohnen»)
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Originäre Strafbarkeit des Unternehmens
(Art. 102 Abs. 2 StGB)
 Bei folgenden Straftaten wird das Unternehmen unabhängig ob die 

Straftat einer natürlichen Person zugeordnet werden kann, bestraft:

 Beteiligung / Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter StGB)

 Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies StGB)

 Geldwäscherei (Art. 305bis StGB)

 Bestechung schweizerischer und fremder Amtsträger / Privatbestechung (Art. 
322ter, 322quinquies, 322septies Abs. 1, 322octies)

 Wenn nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen 
Vorkehrungen getroffen worden sind, um eine solche Straftat zu 
verhindern
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Internationale Guidelines

 ISO Standards 19600 und 37001 https://www.iso.org

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
http://www.oecd.org/corporate/mne

 ICC Rules of Conduct and Recommendations https://iccwbo.org

 TRACE Standard https://www.traceinternational.org

 Transparency International Business Principles for Countering 
Bribery http://www.transparency.org/

6

Risikomanagement und Compliance im Unternehmensstrafrecht

https://www.iso.org/
http://www.oecd.org/corporate/mne
https://iccwbo.org/
https://www.traceinternational.org/
http://www.transparency.org/


Schweizerische Guidelines

 Korruption vermeiden – Hinweise für im Ausland tätige Schweizer 
Unternehmen (SECO) überarbeitet 2017 
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstlei
stungen/Publikationen_und_Formulare/Aussenwirtschafts/broschu
eren/korruption_vermeiden.html

 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) inkl. der Interdepartementalen Arbeitsgruppe zur 
Korruptionsbekämpfung (IDAG) 
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/finanzplatz
-und-wirtschaft/korruption.html
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Compliance im Unternehmen

 Dem Compliance Officer / der Compliance Abteilung wurde ein 
klarer Auftrag erteilt

 Der Compliance Officer / die Compliance Abteilung übt ihre Tätigkeit 
unabhängig aus

 Es gibt klare Strukturen, Aufgaben- und Verantwortungsbereiche

 Die Reporting-Lines sind klar

 Es werden genügend und die richtigen Ressourcen eingesetzt
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Compliance Management System

 Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats / des Managements

 Tone-at-the-top

 Guidelines und Ausbildung für Mitarbeiter und Drittparteien

 Kontrolle

 Anlaufstelle / ev. Whistleblower Hotline

 Umgang mit Vorfällen
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Exkurs: Datensicherheit / Datenspeicherung

 Implementierung von Guidelines, die Auskunft über die Speicherung / 
Aufbewahrung / Zugriff / Pflege und Löschung von Daten gibt

 Definition der regelmässigen Archivierung (ev. Verlust von gewissen 
Daten)

 Wer hat Zugriff auf das Archiv / Gewährleistung?

 Definition eines Prozesses für einen Legal Hold

 Compliance-Training speziell zum Umgang mit elektronischen Daten 
und zur Sensibilisierung von Cyberattacken, etc.
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Digitalisierung des Compliance Prozesses ?

 Keine Patentlösungen

 Prozesse definieren

 Ev. Unterstützung von Teilprozessen (z.B. Training, Due Diligence, Data 
Protection, etc.)

 Vorteile

 Beschleunigt Prozesse und schont Ressourcen

 Macht diese transparent und nachvollziehbar

 Erlaubt Zuordnung der Verantwortlichkeiten
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Questions
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